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Ersatzwahlen eines Mitglieds der Finanzkommission sowie eines Ersatzmitgliedes 
der Steuerkommission für den Rest der Amtsperiode 2022/2025 vom Sonntag,  
9. Juni 2024. 1. Wahlgang. Mitteilung eingelangte Kandidaturen. 
Nachnomination/Nachmeldefrist i.S. Ersatzmitglied Steuerkommission. 
 

Für die kommunalen Ersatzwahlen vom 9. Juni 2024 wurden folgende Kandidatin, resp. folgende 
Kandidaten innerhalb der gesetzten Frist für den ersten Wahlgang angemeldet: 
 
Finanzkommission (1 Sitz) / Mitteilung der Kandidaturen  
 

Familienname Vorname Geburtsjahr Heimatort(e) Adresse Angemeldet durch 

Maron Marc Daniel 1989 Bonaduz GR Alte Dorfstrasse 6 SVP 

Troxler-
Pierrehumbert 

Yvonne 1972 
Saint-Aubin-
Sauges NE und 
Hildisrieden LU 

Dorfstrasse 72 - 

 
Ersatzmitglied der Steuerkommission (1 Sitz) / Mitteilung der Kandidatur / Nachmeldefrist 
 

Familienname Vorname Geburts-jahr Heimatort(e) Adresse Angemeldet durch 

Glur Christian 1984 Murgenthal AG Buchenweg 8 - 

 
Sind weniger oder gleich viele wählbare Kandidatinnen oder Kandidaten vorgeschlagen, als zu wählen 
sind, ist gemäss § 30a des Gesetzes über die Politischen Rechte (GPR) eine Nachmeldefrist von 5 Tagen 
anzusetzen, innert der weitere Vorschläge eingereicht werden können. 
 
Wahlvorschläge für den Sitz Ersatzmitglied Steuerkommission sind von 10 Stimmberechtigten des 
Wahlkreises zu unterzeichnen und bei der Gemeindekanzlei innert 5 Tagen seit Publikation, d.h. bis am 
Dienstag, 7. Mai 2024, 12.00 Uhr, einzureichen. Das erforderliche Formular kann bei der Gemeindekanzlei 
(062 739 55 30, kanzlei@uerkheim.ch oder am Schalter sowie auch über die Gemeindewebseite) bezogen 
werden.  
 
Gehen innert der Frist von 5 Tagen keine neuen Anmeldungen ein, werden die Vorgeschlagenen von der 
anordnenden Behörde bzw. vom Wahlbüro als in stiller Wahl gewählt erklärt (§ 30a GPR). Für allenfalls 
noch zu vergebende Sitze wird eine Wahl an der Urne durchgeführt. 
 
Die vorgenannten Ausführungen gelten somit für die Neubesetzung des Ersatzmitgliedes der 
Steuerkommission. Für die Besetzung des freien Sitzes in der Finanzkommission findet definitiv eine 
Urnenwahl statt.  
 
Uerkheim, 26.04.2024 
Das Wahlbüro 
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